
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1974/5/3 Okt18/74
(Okt19/74)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.05.1974

Norm

KartG 1972 §40 Abs2 Z2 litb

KartG 1972 §94

Rechtssatz

Die Finanzprokuratur und die Interessenvertretungen sind berechtigt, Entscheidungen des Kartellgerichtes, die im

Zusammenhang mit der beantragten Eintragung eines marktbeherrschenden Unternehmens ergehen, mit Rekurs

anzufechten.

Entscheidungstexte

Okt 18/74

Entscheidungstext OGH 03.05.1974 Okt 18/74

Beisatz: Maschinenpapier (T1) Veröff: ÖBl 1974,93
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